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ORTSSTIMME VON AMMANN UND RAT VON STADT UND AMT ZUG ZU EINEM

MORDFALL IN DER VOGTEI LOCARNO

EA  7 1, 1591 Art . 148

Am heutigen Tage sei Franz Walmangino "'" von Locarno , der Anwalt
2

des Peter Maria Modino von Gulino [Golino ] , vor ihnen erschie¬
nen und habe sich beklagt , dass der frühere Landvogt von Locar¬
no , Wilhelm Troger , von Uri , seinen Klienten angeklagt , im Dorfe
Golino an einem "wibsbild"  einen Mord- oder Todschlag verübt zu
haben . Genannter Landvogt habe damals im Verein mit den Gesand¬
ten [der in der Landvogtei Locarno reg . Orte ] ein auf blossen
Annahmen beruhendes Urteil erlassen , über welches sich nun Mo¬
dino beschwere.

"Habe also syn Annwaltt uff die Jüngst abgeschribne Tagleistung [der VII
kath . Orte v. 1606 in Luzern] sennden wind syn >jnuogsiime Entischuläigimg dar-
thuon wellen 3 mitt ahnerbiettung sovem unnder herr Landtvogtt denn khleger
nambsen nach form dess rechttens der Landtschafft Luggarus3 begere er sieh
Selbst persönlich Zu stellen . . ."
Nun sei - da Zug gegenwärtig [ in der Person von Landvogt Mel¬
chior Brandenberg ] die Regierungsgewalt in Locarno ausübe - Modi-
nos Anwalt an sie gelangt und habe sie ersucht , besagten Land-
■̂ogt Troger auf heute [nach Zug ] zu zitieren . Diese Zitation
äer allerdings wirkungslos geblieben , habe sich Troger doch
durch eine Missive von [Landammann und Rat von ] Uri entschuldi¬

gen lassen . Uris Meinung nach sollte man bei den Beschlüssen



der Tagsatzung verbleiben und Modino folglich nach Baden weisen.
Dessen ungeachtet hätten sie die Aeusserungen des Anwalts Wal-
mangino angehört und auch das an sie gerichtete Schreiben ihres
Landvogts [Brandenberg ] zur Kenntnis genommen . Dabei seien sie
zur Ansicht gelangt , dass in dieser Sache zwar "ettliche nitt ge¬
ringe argwöhn mittlauffendt ",  man aber trotzdem die von den Gesandten

auf der Tagsatzung erlassenen Urteile nicht abändern wolle.

"Darmitt Unnd aber sich Jemandts etliches . über Jlung dess Richtten , nach

gefaar desselbigen Zu bekhlagen Unnd unsers erachttens so er Fetter Maria

[Modino ] hieran schuldig durch nachvolgendt mittel synem selbst anerbietten

nach Zu syner wolverdieniteyi straff woll khommen magZ , Unnd hyemitt Jme Landt-

vogtt Troger nutzit benomen syn wirdt . Sovem . . aber er alsdan unschuldig were

es nitt gutt Ja auch Jme Landtvogtt Selbsten noch uns gmeynen Regierenden

Ohrtten loplich das er also unverschultt solltte verurtteiltt verbhliben . "

Man erlasse daher vorliegende Ortsstimme , derzufolge Landvogt
Troger genannten Modino innerhalb von 3 Monaten vor dem jetzigen
Landvogt [Brandenberg ] "Unnd synen mitt Richttem . . . nach Jrer der Landt-

schafftt Statutten Unnd Ordnungen"  anklagen könne und der Angeklagte

sich persönlich dem Gericht zu stellen habe . Verstreiche der Ter¬
min jedoch ungenutzt , nehme man an , dass weder Troger noch ein
anderer dem Angeklagten etwas nachweisen könne . Modino aber müs¬
se dann "von solchem ufflag dess Mordts auch hierumb uffgeseztter penen
unnd straffen geliberiert Unnd von uns geledigett"  werden.

Besiegelt mit dem gewöhnlichen Sekretsiegel der Stadt Zug.

1 ) Weiter unten heisst er auch Almangino.
2 ) In EA V 1, 1591 Art . 148 heisst er Peter Martyr Modnis.
Z) Die folgenden zwei Zeilen sind durchgestrichen.
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